
P�SIDENTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTER E t 
,J 

A.Z.: S - 1085/Sch 

Betreff: 

Wien 1., Löwelstraße 12 
Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/5451 

Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 

Aktenzeichen anzugeben. 

Zum Schreiben vom ......................... . 

12. November 1985 
A.Z.: ........................................... . Wien, am ...................................... . 

.An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes über.die Herausgabe 
ehemals herrenlosen Kunst- und KUlturgutes, das 
sich im Eigentum des Bundes befindet (2. Kunst­
und KUlturgutbereinigungsgesetz) 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs beehrt sich, dem Präsidium des Nationalrates die 

beiliegenden 25 Abschriften ihrer Stellungnahme zum Entwurf 

eines Bundesgesetzes über die Herausgabe ehemals herrenlosen 

Kunst- und Kulturgutes, das sich im Eigentum des Bundes 

befindet (2. Kunst- und KUlturgutbereinigungsgesetz), mit 

der Bitte um Kenntnisnahme zu überreichen. 

25 Beilagen Für den��nlJeral�ekretä� 
11 
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PRÄSIDENTENKONFERENl 
DEI LAN DWIIlTSCHAFTSKAM M E RN 

ÖSTERREICHS 

ABSCHRIFl 

A.Z.: S - l085/Sch 

12.11.1985 
Wien, am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Wien 1., Lowelstraße 12, Postfach 124 1014 Wlen 

Telefon 63 0741,637731, fernschreiber l�l!5451 

Zum Schreiben vom 30. September 1985 
Zur Zahl 60 06 07/7-I/6/85 

An das 
Bundesministerium für Finanzen 

Wollzeile 1-3 
1015 Hien 

�etreff� Entwurf eines Bundesgesetzes über Q1e Herausgabe 
ehemals herrenlosen Kunst- und Kulturgutes, das 
sich im Eigentum des Bundes befindet (2. Kunst­
und Kulturgutbereinigungsgesetz) 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs beehrt sich, dem Bundesministerium für Finanzen 

mitzu·teilen, daß sie gegen den vorgelegten Entwurf eines 

2. Kunst- und Kulturgutbereinigungsgesetzes keine Einwendun­

gen erhebt. Die mit dem Entwurf verfolg·te Absicht wird ge­

teilt, früheren Eigentümern von Kunst- und Kulturgegenstän­

den, die gemäß § 7 des Kunst- und Kulturgutbereinigungsge­

setzes, BGB1.Nr. 294/1969, in das Eigentum des Bundes über­

gegangen sind, nochmals Gelegenhei·t zu geben, ihre Ansprü­

che auf Herausgabe gegen den Bund geltend zu machen und 

durchzusetzen. 

25 Abschriften dieser Stellungnahme werden wunschgemäß 

gleichzei'cig dem Präsidium des Nationalrates zugelei tet. 

Der Präsicient: Der Generalsekretär: 
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